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An das 
Amtsgericht Tiergarten 
Kirchstraße 6 
10557 Berlin 
 
Betrifft: (335OWI) 3091 PLs 131/07 (46/07)  sonstiges Delikt 
 
Sehr geehrte Frau Appelt! 

Zur Vorbereitung der zweiten Hauptverhandlung wird noch folgendes mitgeteilt: 

1.) Es wird erneut das Gericht wegen Befangenheit abgelehnt. 
Begründung: Die anklagende Behörde in der Person von Frau Schmidt hat sich einer 
gravierenden Verfehlung schuldig gemacht. Sie bewirkt mit ihrem Strafantrag die 
Einschränkung eines Grundrechtes, nämlich mein Grundrecht staatliche Willkürakte durch 
Gerichte überprüfen zu lassen. Eine Richterin die eine solche Tat nicht mal rügt und die 
Täterin nicht mal ermahnt lässt nicht erwarten, dass sie ein faires Gerichtsverfahren 
absolviert; sie erweist sich als Helferin der illegalen Forderungen der Behörde. 
Auch die Behauptung in dem Antrag  der Frau Schmidt, dass ich vorsätzlich gehandelt haben 
soll, ist absurd. Schließlich wussten Sie als Richterin nach dem Lesen der Gesetzestexte mit 
den entsprechenden Paragraphen , die Sie in der Akte mit einem Markierungsstift 
angestrichen hatten, n i c h t, wie Sie zu urteilen hätten und mussten erst mal das 
Verwaltungsgericht anfragen, was nun Sache ist. Wie soll dann der Bürger sich hier 
vorsätzlich falsch verhalten. Ich verweise hier auf das Bundesverfassungsgericht: 
 
Aus dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit folgt auch das Bestimmtheitsgebot, 
wonach Ermächtigungen zur Vornahme belastender Verwaltungsakte durch Gesetz 
nach Inhalt, Gegenstand, Zweck und Ausmaß hinreichend bestimmt und 
berechenbar sein müssen, die Eingriffe in Grundrechte messbar und in 
gewissem Umfang für den Staatsbürger  voraussehbar und berechenbar werden 
(BVerfGE 8,274) 
 
Wenn eine Richterin nicht mal auf Anhieb weiß, wie das Gesetz zu verstehen ist, wie soll 
dann der Bürger hier vorsätzlich handeln. Sie hätten daher sofort die Anklage wegen Vorsatz 
sofort zurückweisen müssen, was Sie nicht getan haben. 
 
Zu den Anklagepunkten wird noch folgendes vorgetragen: 
 
2.) Der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks Zentralinnungsverband (ZIV) 
Westerwaldstraße 6 53757 - Sankt Augustin hat im Internet unter der Seite: 
http:www.myschornsteinfeger.de/bilder_ziv/files/fegen_n_m_noetig0.pdf 
veröffentlicht: Ich zitiere auszugsweise: 
Grundsätzlich betrifft das Urteil nur Rheinland-Pfalz, weil in allen anderen Bundesländern bereits seit Jahren 
Abgasanlagen (Schornsteine, Verbindungsstücke, Abgasleitungen) von Gasfeuerstätten regelmäßig auf 
ihren freien Querschnitt zu überprüfen und nur erforderlichenfalls zu reinigen sind. Zudem wird sich auch 
in Rheinland-Pfalz nur wenig ändern, da sich der Arbeitsvorgang „Überprüfung auf freien Querschnitt“ kaum 
von einer „Kehrung der Abgasanlage“ unterscheidet.  ……… 
Als optisches Verfahren wird die Inaugenscheinnahme des Querschnittes durch ein optisches Prüfgerät, wie z. B. 
Kristallspiegel, Endoskop oder Kamera, bezeichnet. Optische Prüfgeräte müssen so gewählt werden, dass der 
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freie Querschnitt auf der ganzen Länge eingesehen werden kann.  Eine Überprüfung durch „Abspiegeln“ der 
Abgasanlage setzt somit voraus, dass ausreichendes Tageslicht vorhanden ist, das Verhältnis von Länge der 
Abgasanlage zu ihrem lichten Querschnitt nicht zu groß ist, keine Umlenkungen im zu überprüfenden Bereich 
der Abgasanlage vorhanden sind und sich keine Aufsätze oder Abdeckungen an der Mündung der Abgasanlage 
befinden. Zudem muss ein geeigneter Spiegel in Verbindung mit einer geeigneten Lichtquelle verwendet werden 
und es muss zusätzlich eine Druckmessung oder O2-Messung durchgeführt werden. 
Auch in einem „Technischen Hearing im Schornsteinfegerwesen“ des Bund-Länder-Arbeitskreises der für das 
Schornsteinfegerrecht zuständigen Referenten am 21. und 22. Januar 2004 in Stuttgart wurde fest-gestellt, dass 
ein Abspiegeln der senkrechten Teile von Abgasanlagen (Abgasschornsteine) zur Überwachung nur unter 
bestimmten Randbedingungen zu empfehlen ist und dass die vorgenannten Verhältnisse mindestens vorliegen 
müssen, damit ein Abspiegeln ausreichend sicher ist.   
(Vollständiger Artikel wird als Anlage 1 beigefügt.) 
Bei einer öffentlichen Veranstaltung am 4. April 2007 über das Schornsteinfegerwesen in 
Berlin Hellersdorf,  die von der Abgeordneten des Bundestages Frau Petra Pau und dem 
Abgeordneten des Berliner Abgeordnetenhauses Herrn Carl Wechselberg veranstaltet wurden, 
hat der ebenfalls eingeladene Innungsmeister von Berlin Herr Werner Christ  bestätigt, dass 
gerade Schornsteine bis zu 15 m durch Abspiegeln auf ihre durch Durchgängigkeit 
ausreichend überprüft werden können. 
Bei meinem Schornstein liegen die Vorraussetzungen für eine Spiegelung vor. 
Beweis für die Aussagen des letzten Absatzes: Zeugnis der folgenden Personen:  
Herren: 
Klaus Bottke    15345 Altlandsberg  Weststr.34                          
Eberhard Paul             15370 Petershagen  Ilsenstraße 9    
Henry Guse      12623 Berlin-Mahlsdorf    Verdistraße 6 
Weitere Zeugen für die Aussagen in der Veranstaltung können jederzeit benannt werden. 
 
Sollten immer noch Zweifel bestehen, dass ein Schornstein von 15 m Länge nicht ausgespielt 
werden kann, beantrage ich zum Beweis die Ortsbesichtigung durch das Gericht. Es wird 
ausdrücklich bestritten, dass  eine Spiegelung nicht ausreichend sicher ist. Die Begrenzung 
auf 15 m ist schon eine Einschränkung in keiner Weise gerechtfertigt ist. Die Durchgängigkeit 
kann auch bei wesentlich höheren Schornsteinen mit einem einfachen Kosmetikspiegel 
festgestellt werden. 
Ein Fegen ist daher nicht notwendig erforderlich und daher durch das Übermaßverbot durch 
den Hauseigentümer nicht zu erdulden. 
3.) Ein unnötiges Fegen muss auch als Sachbeschädigung angesehen werden: der Feger Giese 
benutzte  einen schmutzigen Kunststoffbesen; Bei seinem Besuch im Frühjahr 2007 kam er 
bereits wieder mit einem Stahlbesen an, dessen Verwendung ihm ausdrücklich untersagt 
wurde. 
Gemäß dem beigefügten  Gutachten in der Anlage 2. des Herrn Dirk-Gunter Herfurth  als 
nach Paragraph 29 a BImschG bekannt gegebener Sachverständiger ist das Fegen mit einem 
Stahlbesen langfristig schädlich für die Oberfläche der Edelstahlrohre und für die im Rohr 
befindlichen Dichtungen erst recht. Aber auch der Kunststoff  Besen, der von den Fegern 
meist quer Beet für alle Schornsteine verwendet wird, also für  Festbrennstoffe Öl und Gas, 
enthält soviel Schadstoffe, die langfristig eine Schädigung der Edelstahl Rohre bewirken. 
Wenn Hersteller von  Edelstahlrohren die Unbedenklichkeit solcher Fegungen durch 
Stahlbesen verkünden, dann ist deren Sicht ausschließlich auf eine Garantie von zwei Jahren 
ausgerichtet und nicht auf eine lange Lebensdauer. 
Damit hatte ich durchaus die Berechtigung, dem Feger eine Kehrung zu verweigern, bevor er 
eine Prüfung durch Spiegelungen vorgenommen hat und die Erforderlichkeit des Fegens 
festgestellt hat. Unerheblich dabei ist, dass sich der Aufwand nicht wesentlich vom Kehren 
unterscheidet, wie das Landesverwaltungsgericht Rheinland/Pfalz ausdrücklich festgestellt 
hat.  
 
4.) Nach Artikel 13 des Grundgesetzes ist die Wohnung des Bürgers grundsätzlich 
unantastbar. 
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Das Schornsteinfegergesetz und das BImSchG erlauben dem Schornsteinfeger ohne 
richterliche Entscheidung, nur auf Anweisung irgendeines Behördenmitarbeiters den 
Zwangs weisen Zutritt zu der gesetzlich geschützten Wohnung, um angeblich eine dringende 
die Gefahr abzuwehren. 
Das Grundgesetz legt die Unverletzlichkeit der Wohnung fest. "Eingriffe und Beschränkungen dürfen 
im übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen, 
auf Grund eines Gesetzes, auch zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung, insbesondere zur Behebung der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum 
Schutze gefährdeter Jugendlicher vorgenommen werden."  
Moderne Heizungstechnik birgt keine Gefahren. Zertifizierte Heizungsanlagen überwachen 
sich selbst und schalten bei Überschreitung der Parameter selbständig ab. Der Feger hat 
überhaupt keinen Einfluss auf die Sicherheit der Feuerungsanlagen, da seine 
Momentaufnahme der unqualifizierten Überprüfung nutzlos ist. 
Er hat keinerlei Kenntnis von den modernen Heizungsanlagen, da er die erforderlichen 
Werksschulungen der Hersteller nicht erhalten hat im Gegensatz zu den Heizungsfachleuten. 
Die Frage nach der gemeinen Gefährdung der Sicherheit in Bezug auf Naturgesetze, die für 
eine Brand- oder Explosionsgefahr zwei Bedingungen erfordern, nämlich das Vorhandensein 
von einem brennbaren oder explosiven Medium und einer Zündtemperatur, antworteten die 
Verwaltungsgerichte  mit dem Vorhandensein einer abstrakten Gefahr, einer abstrakten, also 
nur gedachten, nicht gegenständlichen, nicht anschaulichen Gefahr. Nach den Naturgesetzen 
liegt keine Gefahr vor, weder für die Anwohner noch für die Allgemeinheit. Kein Gericht hat 
bisher für diese Gefahr nur annähernd Beweis erhoben. 
Eine Zustimmung zu dem Eindringen des Fegers in meine Wohnung habe ich nicht gegeben, 
sondern mich nur der Drohung der illegalen staatlichen Gewalt gebeugt. 
Dies wurde dem Feger Giese bei seinen Besuch jedes Mal schriftlich unter Zeugen gegeben. 
Beweis: Anlage 3  eines  Übergabeschreibens vom 13.03.07 (als Beispiel) 
Es wird daher beantragt: 
Nach Artikel 100 des GG eine Anfrage  beim Verfassungsgericht zu stellen, um die 
Übereinstimmung des SchfG und des BImschG mit dem deutschen Grundgesetz überprüfen 
zu lassen. 
 
 5.) Wie bereits  in meinem Schriftsatz vom 15.5.07 in Position 6 bereits erwähnt ist die 
Berechtigung  des Fegers zum Eindringen  in  meine Wohnung nicht ausreichend autorisiert 
gewesen, da  in seinem Ausweis ein anderer Bezirk eingetragen ist. 
Ich beantrage daher als Beweisaufnahme den Feger Giese dazu als Zeugen zu hören und 
festzustellen durch Überprüfung des Ausweises, für welchen Bezirk er zuständig ist. 
 
6.) Sofern das Gericht seine Befangenheit erneut nicht feststellt, wird für das Verfahren die 
wörtliche Protokollierung beantragt, das  das Gericht bisher in seiner Protokollierung, 
vorsichtig ausgedrückt, sehr ungenau war.  
Mit freundlichen Grüßen 
 

  
Nachfolgend 3 Anlagen: 
Anlage 1: Artikel : Der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks Zentralinnungsverband (ZIV)   
Anlage 2: Gutachten des Sachverständigen Dirk-Gunter Herfurth 
Anlage 3: Beispielschreiben an den Feger Giese Protest gegen die staatliche illegale Gewalt 
 



Abgasanlagen von Gasfeuerstätten fegen – Nicht mehr nötig? 
Durch die Medien und die Fachpresse 
kursieren zzt. Meldungen, dass bei 
einer modernen Gasheizung der 
Schornstein nicht jedes Jahr gekehrt 
werden muss, sondern eine regelmä-
ßige „Sichtkontrolle“, „etwa durch 
Ausspiegeln“ ausreichen würde und 
bei Bedarf dann immer noch eine 
Reinigung durchgeführt werden kön-
ne. Bezug genommen wird dabei auf 
ein Urteil des Oberverwaltungsgerich-
tes Rheinland-Pfalz vom 15.11.2005 
(Az.: 6 A 10105/05), das leider für den 
Nichtsachkundigen sehr missver-
ständlich ist und damit zu falschen 
Schlüssen wie den vorgenannten und 
insbesondere auch hinsichtlich der 
finanziellen Auswirkung führt. 

Grundsätzlich betrifft das Urteil nur Rheinland-Pfalz, weil in allen anderen Bundesländern bereits 
seit Jahren Abgasanlagen (Schornsteine, Verbindungsstücke, Abgasleitungen) von Gasfeuerstätten 
regelmäßig auf ihren freien Querschnitt zu überprüfen und nur erforderlichenfalls zu reinigen sind. 
Zudem wird sich auch in Rheinland-Pfalz nur wenig ändern, da sich der Arbeitsvorgang „Überprü-
fung auf freien Querschnitt“ kaum von einer „Kehrung der Abgasanlage“ unterscheidet.  

Im Urteil wird nämlich lediglich festgestellt, dass für die „senkrechte Edelstahl-Abgasleitung eine 
Pflicht zur Duldung von Reinigungsarbeiten seitens des zuständigen Bezirksschornsteinfegers nur 
nach Maßgabe einer Erforderlichkeitsfeststellung im Anschluss an eine Überprüfung der Anlage 
besteht.“ Das Urteil trifft keine Aussage darüber, wie die „Überprüfung der Anlage“ zu erfolgen hat. 
Eine Übersicht über mögliche Überprüfungsverfahren findet sich in dem als Arbeitsanweisung für 
die Schornsteinfeger geltenden Arbeitsblatt 103 „Abgaswegüberprüfung an Gasfeuerstätten ohne 
Strömungssicherung und Überprüfung von Abgasanlagen – Sicherheitstechnische Überprüfungen“ 
vom Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks, das zusammen mit dem Zentralverband 
Deutscher Schornsteinfeger – Gewerkschaftlicher Fachverband – erstellt wurde.  

Dabei wird grundsätzlich unterschieden zwischen mechanischen und optischen Querschnittsüber-
prüfungsverfahren, ggf. ergänzt durch messtechnische Verfahren. Als mechanisches Verfahren gilt 
das Herablassen oder Stoßen (von unten) eines Querschnittsprüfgerätes, wie z. B. Leine- oder 
Stoßgerät (entsprechend üblichem Kehrgerät) mit geeigneter Einlage (Besen), über die gesamte 
Länge der Abgasanlage. Als optisches Verfahren wird die Inaugenscheinnahme des Querschnittes 
durch ein optisches Prüfgerät, wie z. B. Kristallspiegel, Endoskop oder Kamera, bezeichnet. Opti-
sche Prüfgeräte müssen so gewählt werden, dass der freie Querschnitt auf der ganzen Länge ein-
gesehen werden kann.  

Eine Überprüfung durch „Abspiegeln“ der Abgasanlage setzt somit voraus, dass ausreichendes 
Tageslicht vorhanden ist, das Verhältnis von Länge der Abgasanlage zu ihrem lichten Querschnitt 
nicht zu groß ist, keine Umlenkungen im zu überprüfenden Bereich der Abgasanlage vorhanden 
sind und sich keine Aufsätze oder Abdeckungen an der Mündung der Abgasanlage befinden. Zu-
dem muss ein geeigneter Spiegel in Verbindung mit einer geeigneten Lichtquelle verwendet werden 
und es muss zusätzlich eine Druckmessung oder O2-Messung durchgeführt werden. Auch in einem 
„Technischen Hearing im Schornsteinfegerwesen“ des Bund-Länder-Arbeitskreises der für das 
Schornsteinfegerrecht zuständigen Referenten am 21. und 22. Januar 2004 in Stuttgart wurde fest-
gestellt, dass ein Abspiegeln der senkrechten Teile von Abgasanlagen (Abgasschornsteine) zur 
Überwachung nur unter bestimmten Randbedingungen zu empfehlen ist und dass die vorgenann-
ten Verhältnisse mindestens vorliegen müssen, damit ein Abspiegeln ausreichend sicher ist.  
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Ein Vergleich der Verfahren zeigt, dass in der Regel die mechanische Überprüfung, d. h. das 
Durchfahren des Schornsteins (von oben oder von unten) mittels üblichen Kehrgeräten die ein-
fachste und sicherste Methode ist. Der Vorteil ist zudem, dass bei einer solchen Überprüfung even-
tuelle Rückstände gleichzeitig entfernt werden, also die erforderlichenfalls durchzuführende Reini-
gung bereits mit abgedeckt ist.  

Eine Querschnittsüberprüfung durch Abspiegeln kommt aus den vorgenannten Gründen nur in 
Ausnahmefällen in Frage. Von unabhängigen Gutachtern durchgeführte Arbeitszeitstudien nach 
REFA haben zudem gezeigt, dass der Zeitaufwand dafür bei fachgerechter Durchführung nicht oder 
nur unwesentlich geringer ist als für die mechanische Überprüfung, zumal eine erforderlichenfalls 
durchzuführende Reinigung noch zusätzlich erfolgen müsste.  
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